
OZG-Leistung „Unternehmensanmeldung und -genehmigung“ zur EfA-

Nachnutzung aus Nordrhein-Westfalen
OZG-ID 10294

Der Nachnutzungsvertrag zum WSP.NRW 

wurde vom Land Sachsen-Anhalt mit der 

FITKO AöR/NRW im September 2023 

geschlossen.

RECHTLICHES

FINANZIELLESORGANISATORISCHES

TECHNISCHES

Online-Dienste, die über das WSP.NRW nachgenutzt werden:

Das Land Sachsen-Anhalt stellt die 

eingekauften OD den Kommunen bis zum 

31.12.2026 entgeltfrei zur Verfügung. 

Die von NRW erhobenen technischen 

Anbindungskosten und 

Parametrisierungskosten werden vom Land 
getragen.

Die Anbindung an das Wirtschaftsserviceportal

kann derzeit ausschließlich über FIT-Connect

umgesetzt werden. Eine Anbindung via OSCI/

XTA ist für die Zukunft angekündigt. Im

Rahmen der Roll-Out-Vorbereitungen werden

die Anbindungswünsche und Voraussetzungen

mit den anzubindenden Behörden eruiert und

das Anbindungsvorgehen pro Online-Dienst
individuell geplant.

Die Umsetzung des Gesamtprojekts WSP.NRW

in Sachsen-Anhalt wird für die betroffenen 7

Fachressorts zentral durch die

Landeskoordination OZG im MID koordiniert

und gesteuert.

Derzeit werden die datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen zur Nachnutzung zwischen den

Ländern abgeklärt. Das bereitstellende Land Nordrhein-Westfalen hat die Betriebsbereitschaft des

WSP.NRW erklärt. In Sachsen-Anhalt laufen die Vorbereitungen für die erste Pilotanbindung mit

einem Gewerbeamt zum Online-Dienst „Gewerbemeldung“. Für den Onlinedienste
„Bezirksschornsteinfeger“ wird aktuell die Anbindung des Landesverwaltungsamtes verprobt.

NEUE ENTWICKLUNGEN

STATUS

Zur Umsetzung einer Nachnutzung müssen pro Online-Dienst grundsätzlich zwei Schritte

durchlaufen werden:

1. Die fachliche Freigabe der digitalen Antragsformulare (gesteuert über die fachlich

zuständigen obersten Landesbehörden)

2. Die Vorbereitung und Vertestung der technischen Diensteanbindung (gesteuert über die

Gesamtkoordination des MID/ Dataport)

Da das WSP.NRW eine Vielzahl von Diensten bereitstellt, kann der Roll-Out aus

Kapazitätsgründen nur schrittweise erfolgen. Aktuell liegt der Fokus daher auf den Diensten

„Gewerbemeldung“, „Pharmaberater“ und „Bezirksschornsteinfeger“.

IT-SICHERHEIT & DATENSCHUTZ
Zum IT-Sicherheitskonzept liegt eine Eigenerklärung nach § 2 Abs. 12 (ITSiV-PV) vor.

Alle Datenschutzanforderungen werden erfüllt. Eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DS-FA) 

wird gegenwärtig von NRW durchgeführt. 

STATUSBERICHT: April 2024

ALLGEMEIN
Die Fokusleistungen der OZG-ID 10294

werden als Leistungspaket auf der

Wirtschaftsserviceplattform (WSP.NRW)

gebündelt. Derzeit beinhaltet die OZG-

Leistung 26 verschiedene Online-Dienste in

Landes- und kommunaler Zuständigkeit.

Die Umsetzung des Gesamtprojekts

WSP.NRW in Sachsen-Anhalt wird zentral

durch die Landeskoordination OZG im MID

koordiniert und gesteuert.

KONTAKT
ozg@sachsen-anhalt.de

NÄCHSTE SCHRITTE
• Finalisierung der Vorbereitungen zur

Herstellung einer Empfangsmöglichkeit

via FIT-Connect/ Governikus

MultiMessenger für die Pilotdienste

Gewerbemeldung, Pharmaberater und

Bezirksschornsteinfeger

• Erwirken weiterer fachlicher Freigaben zu

den OD auf der Landesebene

WEITERE INFORMATIONEN

• Link zur OZG-IP

• www.fitko.de 

• WSP.NRW Plattform

• FIM Informationen

• Packstellen

• Apotheke und Arzneimittel

• §34i GewO (Immodarlehensvermittler)

• Anerkennung Erzeugergemeinschaft 

(als Vereinigung)

• Bewachungsgewerbe - Erlaubnis (gem. §

34a GewO)

• Erlaubnis zur Zucht, Haltung und zum 

Handel mit Tieren

• Finanzanlageberater & 

Finanzanlagenvermittler (§34h u. §34f 

GewO)

• Gaststättengewerbe

• Gewerbe Abmeldung

• Gewerbe Anmeldung

• Gewerbe Ummeldung

• Güterkraftverkehrserlaubnis

• Konzession Privatkliniken

• Lebensmittelbetriebe Zulassung EU

• Makler*in, Anlageberater*in, 

Bauträger*in, 

Wohnimmobilienverwalter*in und 

Baubetreuer*in - Erlaubnis (gem. § 34c 

GewO)

• Pfandleihgewerbe - Anzeige/Erlaubnis 

(gem. § 34 GewO)

• Pflanzenschutz

• Prostituiertenschutzgesetz - Anzeigen 

und Erlaubnisse

• Reisegewerbe & Wanderlager

• Schaustellung von Personen

• Spielhallen- und Aufstellererlaubnis

• Waffen

• Wetten, Buchmacher, Spielvermittlung

• Wiedergestattung eines Gewerbes nach 

Untersagung (Erlaubnis nach § 35 Abs. 6 

GewO)

https://informationsplattform.ozg-umsetzung.de/iNG/app/detail?id=103692&nav=RegKO_RO_TF_Arbeit&tb=projectdetails&pager
https://www.fitko.de/fit-store/fit-store-detailansicht/detail/wirtschafts-service-portalnrw
https://service.wirtschaft.nrw/

